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ie Sicherheit von Thermoprozessan-
lagen ist ein Thema, das in Industrie

und Fachverbänden mit unterschiedli-
chem Fokus immer wieder neu aufge-
griffen und diskutiert wird. Im Gegen-
satz zu der Mehrzahl der bisherigen Ver-
öffentlichungen mit dem Schwerpunkt
konstruktiver technischer Schutzmaß-
nahmen bei neuen Anlagen soll der Fo-
kus dieser Arbeit auf den notwendigen
Maßnahmen der Betreiber für den siche-
ren Umgang mit einer Thermoprozess-
anlage liegen.

Die von den Betreibern zu ergreifenden
Maßnahmen werfen jedoch immer wie-
der Fragen auf, insbesondere: 

1). Welche Rechtsvorschriften gelten für
Thermoprozessanlagen im Betrieb?

2). Welche Härterei-typischen Gefähr-
dungen können auftreten?

3). Welche Maßnamen zum Erhalt und
zur Verbesserung der technischen Si-
cherheit während der Nutzungsdau-
er muss ich als Betreiber einer Ther-
moprozessanlage durchführen?

und nicht zuletzt 

4). Wer kann mir Antwort auf meine
Fragen geben?

Rechtsvorschriften
Antworten auf die zuerst gestellte Frage
„Welche Rechtsvorschriften gelten für
Thermoprozessanlagen im Betrieb?“ er-
geben sich aus den Richtlinien, Geset-
zen, Verordnungen und Normen, denen
Maschinen und Anlagen im Allgemei-
nen und Thermoprozessanlagen im Spe-
ziellen genügen müssen.

Europäische Richtlinien

Für alle Maschinen und Anlagen, die in
der EU in Verkehr gebracht und betrie-
ben werden, gelten einheitliche EU-
Richtlinien. Das Ziel der Richtlinien ist ei-
nerseits der Abbau von Handelshemm-
nissen und anderseits die Zusammenar-
beit der EU-Staaten bei sozialen Belan-
gen und der Arbeitssicherheit. Dabei
wurden grundlegende Sicherheitsanfor-
derungen festgelegt, die sich zum einen
an den Hersteller und zum anderen an
den Arbeitgeber (Betreiber) richten.

Im Bereich der Maschinensicherheit und
des Arbeitsschutzes sind im Wesentli-
chen die in Bild 1 dargestellten Richtlini-
en zu berücksichtigen.

Die in Bild 1 links aufgeführten Richtlini-
en richten sich an die Hersteller von 
Maschinen und Anlagen. Harmonisierte
europäische Normen konkretisieren die
Sicherheitsanforderungen in den EU-
Richtlinien für die Hersteller.

Mit der Abnahme der Anlage über-
nimmt der Betreiber, d. h. der Arbeitge-
ber der im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmer, die Verantwortung über den
weiteren Lebenszyklus. 

Sicherer Betrieb von Thermoprozess-
anlagen mit Schutzgasatmosphären
Safe operation of industrial thermo-processing equipment with 
protective-gas atmospheres

Von Hartmut Steck-Winter, Frank Treptow

Die Sicherheit von Thermoprozessanlagen basiert auf den von den Herstellern
bei der Konstruktion und Fertigung realisierten technischen Schutzmaßnahmen
und der ergänzenden Betriebsanleitung. Darauf aufbauend muss der Betreiber
eine umfeld- und einsatzspezifische Gefährdungsanalyse und daraus resultie-
rend Betriebsanweisungen erstellen. Durch darin festgelegte präventive 
Maßnahmen und Vorgaben zum Umgang mit der Anlage wird dafür gesorgt,
dass die technischen Schutzmaßnahmen während der Nutzung wirksam bleiben
und die Bedienung sicher erfolgt.
Die vom Betreiber regelmäßig durchzuführenden präventiven Maßnahmen zum
sicheren Betrieb während der Nutzungsdauer beinhalten Instandhaltung, 
Prüfung der Sicherheitseinrichtungen, ggf. Modernisierung der technischen
Schutzeinrichtungen, Qualifikation der Mitarbeiter, Sicherheitsunterweisungen
sowie ggf. die Bereitstellung einer persönlichen Schutzausrüstung. 
Der oberste Grundsatz dabei ist immer: Der Betrieb der Thermoprozessanlage
muss sicher sein!

The safety of an industrial furnace is based on a number of technical safety mea-
sures and a complementing operating manual provided by the manufacturer in
the design and manufacturing phases. 
Based thereon, in addition to an environment and application-specific risk analy-
sis the employer respectively the user must provide an operating instruction. Fur-
thermore, the user must make sure that the effectiveness of all protective mea-
sures is maintained during use.
Preventive measures to be taken by the user, to maintain safety during the 
utilization of a furnace, must include maintenance measures, regular testing of
safety devices, revamping of outdated safety devices, staff training to improve
qualifications, safety instructions and if applicable the provision of personal 
protective equipment.
The first principle to be achieved – the operation of the industrial furnace must
be safe at all times! – must always be kept in the centre of interest.
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Die in Bild 1 rechts dargestellten Arbeits-
schutzgesetze richten sich an die Arbeit-
geber bzw. die Betreiber. Mit den beiden
Perspektiven Hersteller und Betreiber
wird auch der Verantwortlichkeit für die
Sicherheit von Maschinen und Anlagen
über den gesamten Lebenszyklus Rech-
nung getragen. 

Die EG-Richtlinien wurden in den Mit-
gliedsstaaten der EU in nationale Geset-
ze und Verordnungen umgesetzt. Diese
und die dazu erarbeiteten technischen
Regeln usw. geben die Mindeststandards
vor. Sie definieren die Mindestanforde-
rungen, die eingehalten werden müssen,
um Mensch und Umwelt vor Schäden zu
bewahren.

Gesetze und Verordnungen sind verbind-
lich. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstö-
ße werden bestraft, wenn eine Strafbar-
keit im Gesetz bzw. der Verordnung be-
stimmt ist. 

Wie bereits im Titel zum Ausdruck ge-
bracht, beschäftigt sich dieser Beitrag
hauptsächlich mit der Betriebsphase der
Anlagen, deshalb wird im Folgenden nur
kurz auf die wichtigsten Regelwerke für
die Hersteller eingegangen.

EG-Maschinenrichtlinie

Neue Maschinen und Anlagen fallen in
den Geltungsbereich der EG-Maschinen-
richtlinie (MRL) [1]. Die MRL regelt ein
einheitliches Schutzniveau für Maschi-
nen und Anlagen. Die rechtsverbindli-
chen grundlegenden Sicherheits- und

Gesundheitsschutzanforderungen für die
Konstruktion und den Bau von Maschi-
nen sind im Anhang 1 der MRL beschrie-
ben. Die MRL wurde in Deutschland
durch die 9. Verordnung zum Geräte-
und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) in
nationales Recht umgesetzt. 

Verantwortlich für die Konformität neu
in Verkehr gebrachter Anlagen mit der
MRL sind die Hersteller oder bei der Ein-
fuhr aus Nicht-EWR-Staaten die Impor-
teure. 

Zum einfacheren Nachweis der Überein-
stimmung mit den grundlegenden An-
forderungen der MRL kann (soll) der Her-
steller harmonisierte Normen anwenden.
Wird eine Thermoprozessanlage nach
der harmonisierten Norm EN 746 kon-
struiert und hergestellt, kann davon aus-
gegangen werden, dass sie den grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen für Thermopro-
zessanlagen entspricht1.

Wird also eine neue Thermoprozessanla-
ge nach geltendem Regelwerk bestellt,
darf der Kunde (Betreiber) voraussetzen,
dass der Hersteller die MRL und die har-
monisierten Normen beachtet. Im Um-
kehrschluss kann daraus abgeleitet wer-
den, dass der Betreiber die Rechtsvor-
schriften und Normen zur Konstruktion
und zur Herstellung einer Thermopro-
zessanlage solange nicht kennen muss,
wie er nicht in eigener Verantwortung

Veränderungen vornimmt und die Anla-
ge ansonsten gemäß der Betriebsanlei-
tung des Herstellers instand hält. 

Sind die Bestimmungen der MRL einge-
halten, ist gewährleistet, dass die sicher-
heitstechnischen Anforderungen schon
bei der Entwicklung und Konstruktion
erfüllt werden. Durch eine technische
Dokumentation ist nachvollziehbar, in
welchem sicherheitstechnischen Zustand
die Maschine ausgeliefert wurde und
wie sie bestimmungsgemäß verwendet
und instand gehalten werden soll. Die
technische Dokumentation beinhaltet 
u. a. eine Beschreibung der Maßnahmen
zur Verhütung der trotzdem noch von
der Maschine ausgehenden Gefahren
(Definition siehe Bild 2).

Die Konformität der gesamten Anlage
mit der MRL wird mit einer Konformitäts-
erklärung und dem CE-Zeichen an der
Anlage bestätigt. 

EN 746 Industrielle Thermoprozessan-
lagen

Die harmonisierte produktspezifische
Norm EN 746 [2] konkretisiert die Sicher-
heitsanforderungen für neue industrielle
Thermoprozessanlagen. Bei Anwendung
der Norm darf der Hersteller die Überein-
stimmung mit der MRL vermuten. Nor-
men sind für den Hersteller insofern ein
Hilfsmittel zur Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben. 

Die EN 746 besteht aus acht Teilen. Teil 1
enthält in einer allgemeinen Übersicht
die vorhersehbaren signifikanten Gefähr-
dungen und gibt die geeigneten vorbeu-
genden Maßnahmen für die Verminde-
rung oder Vermeidung dieser Gefähr-
dungen an. Teil 2 enthält eine spezifische
Übersicht für Brennstoffführungs- und
Feuerungsanlagen, Teil 3 behandelt
Schutz- und Reaktionsgassysteme, Teil 5
gilt speziell für Salzbadanlagen, und in
Teil 8 werden Gefährdungen und die Si-
cherheitsanforderungen festgelegt, die
der Hersteller der Abschreckanlage erfül-
len muss.

In der EN 746 (wie auch in anderen Nor-
men) ist nicht für jede Problemstellung
eine Lösung zu finden. Wird eine Lösung
angegeben, so ist diese nicht nur allein
möglich. Wenn ein gleichwertiges Si-
cherheitsniveau erreicht wird, ist jede an-
dere Lösung zulässig, die zur gleichen Ri-
sikominderung (Definition siehe Bild 2)
führt. Bei Nichtanwendung einer harmo-
nisierten Norm hat der Hersteller im
Streitfall jedoch die Beweislast zum
Nachweis der Konformität mit der MRL.

Bild 1: Gesetzliches Regelwerk zur Anlagensicherheit 

Fig. 1: Legal regulations for plant safety

1Dies ist die offizielle „Vermutungswirkung“ der
harmonisierten Normen.
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Die EN 746 spezifiziert die Sicherheitsan-
forderungen während der gesamten Le-
bensdauer einer Thermoprozessanlage.
Die Anforderungen der EN 746 müssen
insofern auch beim Betrieb, der Instand-
haltung und bei der Entsorgung beach-
tet werden. D. h., wer eine Thermopro-
zessanlage instand setzt, ändert oder
modernisiert, muss mit den Sicherheits-
anforderungen der EN 746 vertraut sein.

Die EN 746 richtet sich auch an den Be-
treiber von Thermoprozessanlagen. Da
von den Betreibern die Kenntnis der für
die Hersteller gültigen Regelwerke nicht
erwartet werden kann, muss der Herstel-
ler die zutreffenden Anforderungen in
seine Betriebsanleitung übernehmen.

ATEX – EG-Richtlinie 94/9/EG

Die EG-Richtlinie 94/9/EG findet Anwen-
dung auf Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefährdeten Bereichen. Ein ex-
plosionsgefährdeter Bereich ist der
Raum, in dem die Atmosphäre aufgrund
der örtlichen und betrieblichen Verhält-
nisse explosionsfähig werden kann.

Thermoprozessanlagen mit primären Ex-
plosionsschutzmaßnahmen nach EN 746
werden in der Regel nicht in explosions-
gefährdeten Bereichen aufgestellt und
betrieben. Diese Anlagen erzeugen
selbst auch keinen explosionsgefährden-
den Bereich. Damit unterliegen Sie auch
nicht den Anforderungen der ATEX-
Richtlinie 94/9/EG [3]. 

EG-Arbeitsschutzrichtlinien
Die in Bild 1 (rechte Seite) dargestellte
EG-Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/
EWG, geändert durch die Richtlinie
2007/30/EG, bildet den Überbau für den
betrieblichen Arbeitsschutz im EWR. Der
sicherheitstechnische Zustand der Ar-
beitsmittel (Maschinen und Anlagen) im
Betrieb ist nach der EU-Arbeitsmittelbe-
nutzungsrichtlinie 2009/104/EG gere-
gelt. Auch für Maschinen und Anlagen,
die vor dem 1.1.1995 bereits in Betrieb
waren, sind die Schutzziele in der EG-
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie festge-
legt. 

Der Arbeitgeber ist für die Arbeitssicher-
heit verantwortlich; er kann aber die Ver-
antwortung zusammen mit den notwen-
digen Entscheidungsbefugnissen an ei-
nen betrieblichen Vorgesetzten, bei-
spielsweise an den Härtereileiter, dele-
gieren. Der betriebliche Vorgesetzte hat
dann für die Einhaltung der Gesetze,
Verordnungen und Unfallverhütungsvor-

schriften Sorge zu tragen. Verstöße kön-
nen strafrechtliche Folgen haben oder zi-
vilrechtliche Ansprüche begründen. 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dient
der nationalen Umsetzung der EG-Richt-
linie 89/391/EWG [4]. Im Arbeitsschutz-
gesetz sind vor allem einige wichtige
Grundsätze beschrieben. Das Arbeits-
schutzgesetz kann als Grundlagengesetz
des Arbeitsschutzes in Deutschland an-
gesehen werden.

Zu den Grundpflichten der Arbeitgeber
gehören nach § 3 ArbSchG die erforderli-
chen Maßnahmen des Arbeitsschutzes.
Der Arbeitgeber hat die getroffenen
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen und erforderlichenfalls anzu-
passen. Dabei hat er eine Verbesserung
von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten anzustreben.

Nach den allgemeinen Grundsätzen in
§ 4 ArbSchG soll der Arbeitgeber Gefah-
ren vermeiden bzw. minimieren und die
Gefahren an ihrer Quelle bekämpfen.
Der Arbeitgeber soll dabei den Stand der
Technik (Definition siehe Bild 2) berück-
sichtigen. Dies wirkt sich insbesondere
auf Altanlagen aus. Damit wird klar, dass
es einen absoluten Bestandsschutz für
Altanlagen nicht gibt.

Der Arbeitgeber muss den Beschäftigten
geeignete Anweisungen erteilen. Hier-
aus ergibt sich die Verpflichtung zur Er-
stellung einer Betriebsanweisung aber
auch für Unterweisungen (vgl. auch § 12
ArbSchG). 

Im § 5 und § 6 ArbSchG wird der Arbeit-
geber zu einer Gefährdungsbeurteilung
und zu einer Dokumentation der getrof-
fenen Maßnahmen aufgefordert. Durch
die Gefährdungsbeurteilung sollen po-
tenzielle Ursachen für Arbeitsunfälle und
arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträch-
tigungen erkannt und hinsichtlich Art
und Umfang eines möglichen Schadens
bewertet werden. Vorgaben für Gefähr-
dungsbeurteilungen enthalten auch die
Betriebssicherheitsverordnung und die
Gefahrstoffverordnung.

Nach § 7 ArbSchG muss der Arbeitgeber
überprüfen, ob die Beschäftigten für die
übertragenen Aufgaben geeignet sind
und die Beschäftigten entsprechend § 12
ArbSchG ausreichend und angemessen
unterweisen. Der Arbeitgeber kann nach
§ 13 ArbSchG Pflichten an zuverlässige
fachkundige Personen mit eigenen Ver-
antwortungen übertragen (Pflichten-
übertragung). 

§ 15 bis § 17 ArbSchG regeln die Pflich-
ten und Rechte der Beschäftigten. Die
Beschäftigten sind verpflichtet, nach ih-
ren Möglichkeiten an der Verbesserung
der Sicherheit mitzuwirken, z. B. Defekte
unverzüglich zu melden, und die ggf. zur
Verfügung gestellte persönliche Schutz-
ausrüstung zu verwenden.

Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

Die im Oktober 2002 in Kraft getretene
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich
V) fasst die Bestimmungen für das Be-
reitstellen und Benutzen von Arbeitsmit-
teln zusammen. Die BetrSichV gilt für
alle Maschinen und Anlagen im Betrieb,
d. h. auch für Altanlagen ohne CE-Zei-
chen [5].

Nach der BetrSichV ist der Arbeitgeber
(Betreiber) dafür verantwortlich, dass

Bild 2: Begriffe und Definitionen

Fig. 2: Terms and definitions
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– eine Gefährdungsbeurteilung erstellt
wird (§ 3),

– die benutzten Arbeitsmittel bestim-
mungsgemäß verwendet werden (§ 4), 

– auch bei Altanlagen Mindeststandards
eingehalten werden (§ 4),

– Maschinen und Anlagen instand ge-
halten werden (§ 7),

– die Beschäftigten die Gefahren kennen
und entsprechend unterwiesen wer-
den (§ 9),

– Maschinen und Anlagen geprüft und
auf einem sicheren Stand gehalten
werden (§ 10) und 

– die Ergebnisse der Prüfungen doku-
mentiert werden (§ 11).

Diese Verpflichtungen gelten ohne Zeit-
begrenzung. Der Betreiber ist also aufge-
fordert, Maschinen und Anlagen über
den gesamten Lebenszyklus auf einem
sicheren Stand zu halten. Diese an sich
naheliegende Anforderung wird in den
Anhängen 1 („technische“ Mindestvor-
schriften) und 2 („organisatorische“
Mindestanforderungen) weiter präzi-
siert. 

Für Altanlagen gibt es einen „Bestands-
schutz“, wenn die Altanlagen beim In-
verkehrbringen den zu diesem Zeitpunkt
geltenden Rechtsvorschriften entspro-
chen haben. Dieser wird aber durch die
Mindestvorschriften teilweise wieder
aufgehoben, da beim Unterschreiten
dieser Anforderungen Gefahren für die
Beschäftigten unterstellt werden.

Gibt es für die Altanlagen keine erkenn-
baren Rechtsvorschriften, müssen sie
ebenso den Mindestvorschriften des An-
hangs 1 BetrSichV genügen.

Recht häufig entsteht bei der Beschäfti-
gung mit § 5 und § 6 der BetrSichV eine
Diskussion über den Explosionsschutz
von Thermoprozessanlagen bzw. durch
die Aufstellung möglicherweise entste-
hende explosionsgefährdende Bereiche
(siehe Abschnitt ATEX). 

Für den Arbeitgeber ergibt sich aus der
BetrSichV mehr Verantwortung bezüg-
lich der Sicherheit der Beschäftigten. Der
Arbeitgeber ist zur Umsetzung der Betr
SichV verpflichtet. 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen,
dass die durch Gefahrstoffe bedingten
Gefährdungen entweder beseitigt oder
auf ein Minimum verringert werden. In

den Technischen Regeln Gefahrstoffe
(TRGS) wird die Umsetzung der Gef-
StoffV konkretisiert. Von den Techni-
schen Regeln darf nur abgewichen wer-
den, wenn durch andere Maßnahmen
zumindest in vergleichbarer Weise der
Schutz der Gesundheit und die Sicher-
heit der Beschäftigten gewährleistet
wird.

Härterei-typische Gefahrstoffe sind über-
wiegend Prozessgase, Brennstoffe und
Luftschadstoffe als Abfallprodukte un-
vollständiger Verbrennung, vorwiegend
Kohlenwasserstoffe (CxHy), Kohlenmo-
noxid (CO), Ammoniak (NH3), Stickstoff
(N2) und Stickstoffoxid (NOx). 

Luftschadstoffe können lokal in Konzen-
trationen auftreten, von denen Gesund-
heits- und Umweltgefahren ausgehen.
Die vorgenannten Stoffe unterliegen da-
her Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW). Ein
AGW2 gibt an, bei welcher Konzentrati-
on eines Stoffes akute oder chronische
schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit im Allgemeinen nicht zu erwar-
ten sind (§ 3 Abs. 6 GefStoffV). Beispiels-
weise beträgt der Arbeitsplatzgrenzwert
für Kohlenstoffmonoxid 30 mg/m3 (ca.
30 ppm). Wenn Arbeitsplatzgrenzwerte
nach dem neuen Grenzwertkonzept
noch nicht festgelegt sind, können die
alten MAK-Werte als Orientierungswerte
dienen.

Zu den im Härtereibetrieb üblichen Maß-
nahmen zur Begrenzung der Auswir-
kung von Luftschadstoffen gehören ins-
besondere eine angemessene Be- und
Entlüftung der Arbeitsbereiche sowie die
persönlichen Schutzausrüstungen.

An dieser Stelle sollte noch erwähnt wer-
den, dass von Abschreckmitteln, z. B.
Salzen und Härteölen, ebenfalls Gefah-
ren ausgehen können. Über die konkre-
ten Gefährdungen durch spezifische Ein-
satzstoffe und den sicheren Umgang mit
ihnen informieren die grundsätzlich vom
Verkäufer mitzuliefernden Sicherheits-
datenblätter.

Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG)

Das Immissionsschutzgesetz (BImSchG),
insbesondere Luftreinhaltung und Lärm-
schutz, ist beim Betrieb von Thermopro-
zessanlagen ebenso zu beachten. Das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) greift zu-
sätzlich während des Betriebs und der In-
standhaltung von z. B. Ölabschreckbä-
dern. Im Allgemeinen kann davon aus-
gegangen werden, dass eine einzelne

Thermoprozessanlage nach BImSchG
nicht genehmigungsbedürftig ist. 

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
und Regeln

Neben den staatlichen Rechtsvorschrif-
ten gelten in Deutschland auch die Re-
gelwerke der Berufsgenossenschaften.
Die BG-Vorschriften (BGV) enthalten,
aufgrund der Ermächtigung im Sozialge-
setzbuch, rechtsverbindliche Bestimmun-
gen. Die BGV sind jedoch seit Inkrafttre-
ten der MRL nur noch für den Betrieb
und nicht mehr für die Konstruktion und
den Bau von Thermoprozessanlagen an-
zuwenden [6].

BG-Regeln (BGR) konkretisieren staatli-
che Arbeitsschutzvorschriften und gelten
als Stand der Technik. BG-Informationen
(BGI) sind spezielle themenspezifische
Veröffentlichungen der BG.

Exkurs: Bestandsschutz für Altanlagen

Als Bestandsschutz wird allgemein die Si-
cherung einer Rechtsposition trotz nach-
träglich veränderter Rechtsvorschriften
bezeichnet. Streng genommen kommt
der Term „Bestandsschutz“ aber in den
einschlägigen Rechtsvorschriften gar
nicht vor. 

Ist eine Maschine oder Anlage zum Zeit-
punkt ihrer Inbetriebnahme nach den
damals geltenden Rechtsvorschriften er-
richtet worden, so kann sie im Regelfall
bis zur Entsorgung weiter genutzt wer-
den. Sie hat Bestandsschutz, trotz der
sich mit dem Stand der Technik veränder-
ten Rechtsvorschriften und Normen. Alt-
anlagen müssen jedoch mindestens An-
hang 1 der BetrSichV genügen. Der Be-
standsschutz endet erst, wenn eine
wesentliche Veränderung der Anlage er-
folgt oder die Anlage, aus welchem
Grund auch immer, nicht mehr sicher ist. 

Alte Thermoprozessanlagen3, die vor
1995 in Betrieb genommen wurden,
müssen demnach mindestens die Vorga-
ben der VDI 2046 „Sicherheitstechnische
Richtlinien für den Betrieb von Industrie-
öfen mit Schutz- und Reaktionsgasen“

2Seit der Neufassung der Gefahrstoffverordnung
Ende 2004 gibt es nur noch einen Luftgrenz-
wert, den AGW (Arbeitsplatzgrenzwert): Die frü-
here Unterscheidung in MAK und TRK ist ent-
fallen.
3Altanlagen ohne CE-Zeichen wurden bereits
vor dem Ablauf der Übergangsfrist (1.1.1995)
nach dem Inkrafttreten der Maschinenrichtlinie
in Verkehr gebracht. Die Anforderungen der
MRL gelten für diese Anlagen nicht.
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[7] und die Unfallverhütungsvorschriften
„Kraftbetriebene Arbeitsmittel“ erfüllen
[8]. Sieht man also einmal von den Be-
stimmungen im Anhang 1 der BetrSichV
ab, die im Einzelfall zu einer Nachrüs-
tung führen können, gibt es keinen ex-
pliziten Zwang, alte Thermoprozessanla-
gen an den sicherheitstechnischen Stand
der MRL bzw. der EN 746 anzupassen. 

Allerdings sollte sich nach Ansicht der
Verfasser jeder Verantwortliche, der den
Bestandsschutz in Anspruch nimmt und
aus wirtschaftlichen Erwägungen auf
eine Modernisierung auf den Stand der
Sicherheitstechnik verzichtet, sich die hy-
pothetische Frage stellen, welche Ant-
wort er auf die Frage, wie viel ihm die
Gesundheit oder gar das Leben der un-
terstellten Mitarbeiter wert sei, wohl ge-
ben wird.

Wesentliche Veränderungen

Die MRL gilt für das (erstmalige) Inver-
kehrbringen von Maschinen und Anla-
gen im EWR. Die MRL gilt nicht für Alt-
anlagen, wenn diese vor dem Inkraft-
treten der MRL bereits im EWR betrieben
wurden. Dies gilt allerdings nur, solange
Altanlagen mit Bestandsschutz nicht we-
sentlich verändert werden.

Wenn eine „wesentliche Veränderung“
vorliegt, gelten die Anforderungen der
MRL auch für „alte“ Anlagen. Die prinzi-
pielle Vorgehensweise zur Klärung, ob
eine wesentliche Veränderung vorliegt,
ist in Bild 3 dargestellt.

Jede Veränderung an einer Altanlage,
z. B. durch Leistungserhöhungen, Funkti-
onsänderungen oder Änderungen der 
Sicherheitstechnik, muss systematisch un-
tersucht werden. Ziel der Untersuchung
ist es, zu ermitteln, ob sich durch die Ver-
änderung neue Gefährdungen ergeben
haben oder ob sich ein bereits vorhande-
nes Risiko erhöht hat. Zeigt das Ergebnis,
dass in erheblichem Umfang neue oder
zusätzliche Gefahren zu erwarten sind,
liegt eine wesentliche Veränderung vor
[8], [9]. 

Eine wesentliche Veränderung bedeutet,
dass praktisch eine neue Anlage ent-
steht. Nach einer wesentlichen Verände-
rung wird eine Altanlage betrachtet, als
ob sie erstmalig in Verkehr gebracht
wird. D. h., wie bei einer neuen Anlage
sind dann die Anforderungen der MRL
zu beachten. Sie muss u. a. die grund-
legenden Sicherheitsanforderungen er-
füllen, eine Konformitätserklärung ist zu
erstellen und sie ist mit einer CE-Kenn-
zeichnung zu versehen.

ACHTUNG: Der Betreiber wird zum Her-
steller, wenn er selbst umbaut und dabei
die Maschine wesentlich verändert [10]. 

Bei unwesentlichen Veränderungen
bleibt der Bestandsschutz erhalten. Der
Gesetzgeber trägt damit den wirtschaft-
lichen Interessen der Betreiber Rech-
nung, weil die Anforderungen an Neu-
anlagen teilweise objektiv nicht erfüllt
werden können. Zu unwesentlichen Ver-
änderungen gehört eine fachgerechte
Instandsetzung, aber auch eine Moderni-
sierung, wenn dadurch keine neuen Ge-
fährdungen entstehen. Ausdrücklich er-
wünscht sind alle Maßnahmen zur Erhö-
hung der Sicherheit. Änderungen der
Sicherheitstechnik, die ausschließlich der
Erhöhung der Sicherheit dienen, bedeu-
ten niemals eine wesentliche Verände-
rung.

Diese Interpretation bedeutet aber kei-
nesfalls, dass der Gesetzgeber eine un-
verhältnismäßig geringere Maschinensi-
cherheit toleriert. Die Bestimmungen der
Betriebssicherheitsverordnungen gelten
immer, völlig unabhängig vom Alter der
Anlage [10]. 

Gleich, ob eine Änderung als wesentlich
anzusehen ist oder nicht, muss die Risi-
kobeurteilung jeder Änderung doku-
mentiert werden und auf Verlangen der
zuständigen Behörden, z. B. nach einem
Unfall, auch unverzüglich herausgege-
ben werden.

Härterei-typische Gefährdungen
und Schutzmaßnahmen
Im folgenden Kapitel soll eine Antwort
auf die zweite gestellte Frage „Welche
Härterei-typischen Gefährdungen kön-
nen auftreten?“ gegeben werden. Aus
den Antworten auf diese Frage ergeben
sich dann auch im Weiteren die sowohl
vom Hersteller als auch vom Betreiber zu
treffenden technischen, organisatori-
schen und persönlichen Schutzmaßnah-
men.

Härterei-typische Gefahren
Da die Nennung jeder einzelnen Gefähr-
dung und der Schutzmaßnahmen den
Rahmen dieses Aufsatzes bei Weitem
überschreiten würde und es auch bereits
eine Anzahl von Veröffentlichungen zu
diesem Thema gibt, werden an dieser
Stelle nur die wichtigsten Quellennach-
weise genannt. 

Eine vollständige Übersicht der Gefähr-
dungen und die vom Hersteller bei der
Herstellung neuer Thermoprozessanla-

gen zu erfüllenden Sicherheitsanforde-
rungen zum Schutz von Personen und
Sachen findet sich in der EN 746 Indus-
trielle Thermoprozessanlagen, Teil 1 bis
Teil 8. 

Sehr gute praxisorientierte Beschreibun-
gen der Gefahren und der empfohlenen
Sicherheitsmaßnahmen für die Betreiber
von Thermoprozessanlagen hat der
Fachausschuss 8 der AWT erarbeitet.
Diese finden sich u. a. in den „Sicher-
heitstechnischen Empfehlungen des
AWT für den Betrieb von Industrieöfen
mit Schutzgasatmosphären“ [11]. Aber
auch die Süddeutsche Metall-Berufsge-
nossenschaft stellt gute Informationen
z. B. in der Druckschrift „Gefahren beim
Betrieb von ausgewählten Abschreckbä-
dern in der Härterei“ [12] zur Verfügung.

Häufige Gefahrenursachen

Unfallstatistiken der Gewerbeaufsicht
bzw. der Berufsgenossenschaften zei-
gen, dass eine vorhandene Gefährdung
früher oder später zu einem Schaden
führt, falls keine Schutzmaßnahmen er-
griffen werden. Ziel jedes verantwor-
tungsbewussten Herstellers oder Betrei-
bers ist es daher, Maschinen und Anla-
gen so zu konstruieren und zu betreiben,
dass bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung keine gesundheitsschädlichen Ge-
fährdungen entstehen können.

Die Erfahrung zeigt, dass Gefahren sehr
häufig gleiche Ursachen haben.

Bild 3: Wesentliche Veränderung

Fig. 3: Essential change
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Gefahren entstehen insbesondere, wenn 

– die Anlage nicht bestimmungsgemäß
verwendend wird,

– technische Schutzmaßnahmen versa-
gen bzw. unwirksam sind, 

– technische Schutzmaßnahmen im Ver-
gleich zum Stand der Technik veraltet
sind,

– im Störfall falsche Maßnahmen ergrif-
fen werden,

– die Instandhaltung oder Prüfung unzu-
reichend ist und Fehler nicht rechtzeitig
erkannt werden,

– Bediener und insbesondere Instandhal-
ter ungenügend qualifiziert oder unge-
nügend  unterwiesen sind und sie da-
her die Gefahren nicht kennen und im
Störfall die falschen Maßnahmen er-
greifen [11], [12].

Es ist naheliegend, dass sich Hersteller
und Betreiber gleichermaßen um diese
Themen kümmern müssen.

Technische Schutzmaßnahmen des
Herstellers

Eine Thermoprozessanlage muss zu-
nächst derart hergestellt werden, dass
für den Betreiber (Nutzer) möglichst kei-
ne Gefährdung mehr auftreten kann. Da
dies nicht immer gelingt, muss im zwei-
ten Schritt das Risiko für jede noch auf-
tretende Gefährdung reduziert werden.
Dies kann durch Schutzsysteme erreicht
werden, die heute meistens von der
Steuerung durchgeführt werden [8]. Die-
se Schutzsysteme müssen sich im Fehler-
fall so verhalten, dass die Anlage immer

in einem sicheren Zustand bleibt oder in
diesen gebracht wird. 

Technische Schutzmaßnahmen, die be-
reits in der Konstruktionsphase getroffen
werden können, sind organisatorischen
Maßnahmen immer vorzuziehen, weil
sie im Allgemeinen wirksamer sind als
diese.

Gefährdungsanalyse und 
Risikominderung

Bei der Entwicklung und Konstruktion ei-
ner Anlage muss der Hersteller die Ge-
fährdungen in allen Phasen der Lebens-
dauer in Betracht ziehen. Für Thermo-
prozessanlagen wird man hierbei die 
EN 746 zugrunde legen. Bei dieser Ana-
lyse muss auch die vernünftigerweise
vorhersehbare Fehlanwendung berück-
sichtigt werden.

Das Risiko einer Gefährdungssituation
wird durch das mögliche Schadensaus-
maß und die Eintrittswahrscheinlichkeit
bestimmt. Für jede bei der Gefährdungs-
analyse identifizierte Gefährdung wird
das Risiko eingeschätzt und eine Risiko-
beurteilung durchgeführt, um dann zu
entscheiden, ob bzw. welche Schutzsys-
teme zur Risikominderung notwendig
sind. Ein Schutzsystem kann zum Beispiel
eine Stickstoff-Sicherheitsspülung auslö-
sen, wenn die Ofentemperatur unter die
Sicherheitstemperatur abfällt. Die erfor-
derliche Qualität (Performance Level) ei-
nes Schutzsystems ist ebenfalls abhängig
vom ermittelten Risiko zu bestimmen.

Typische Schutzmaßnahmen

Häufig verwendet man zusammenge-
setzte Schutzfunktionen. Einige, aber
keinesfalls alle der üblichen technischen
Schutzmaßnahmen einer Thermopro-
zessanlage mit Schutzgas nach EN 746
sind:

– Zündeinrichtungen an Stellen, an de-
nen Schutzgas austritt, z. B. an Türen
(Bild 4), 

– Sicherheitstemperaturabsicherungen
(Begasungssicherheitsregler) mit Stick-
stoff-Sicherheitsspülungen bei Tempe-
raturabfall oder bei Stromausfall, 

– Übertemperaturabsicherungen mit ma-
nueller Entriegelung und Abschaltung
der Beheizung,

– Luftvorspülung des Brennraums und
der Abgaswege von Gasbrennern mit
geeigneten sicheren Spülzeitrelais,

– zyklische Gasdichtigkeitsprüfungen der
Brennergasversorgung

oder

– Druckausgleichseinrichtungen an inte-
grierten Abschreckbädern.

Sicherheitsgerichtete Automatisierungs-
technik

Die traditionelle sicherheitsgerichtete
Automatisierungstechnik basiert auf fes-
ter Verdrahtung und elektromechani-
schen Betriebsmitteln mit Redundanz, wie
z. B. redundante Hardware-Begasungs-
untertemperatur-Sicherheitsregler [14].
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung
und Auswahl sind elektromechanische
Betriebsmittel weitgehend unempfind-
lich gegenüber elektrischen und elektro-
magnetischen Störeinflüssen. Das unter-
scheidet sie erheblich von auf Mikropro-
zessor basierenden elektronischen Be-
triebsmitteln.

Die neuere sicherheitsgerichtete Auto-
matisierungstechnik, basierend auf pro-
grammierbaren Steuerungen, hat in den
letzten Jahren neue Möglichkeiten eröff-
net. Kommunikationsnetze haben sich
mittlerweile in industriellen Anwendun-
gen bewährt und werden auch in sicher-
heitsgerichteten Applikationen zuneh-
mend akzeptiert. Die damit in die Sicher-
heitstechnik einziehende programmier-
bare Elektronik ermöglicht komplexere
Funktionen wie zustandsabhängige Ver-
riegelungen und insbesondere feiner ab-
gestufte Sicherheitsbereiche. Als zusätz-
liche Treiber zum Einsatz sicherheitsge-
richteter Automatisierungstechnik wir-
ken die damit verbundenen Diagnose-
möglichkeiten zur Fehlererkennung und
zur Teleserviceanbindung.

Betriebsanleitung des Herstellers
Form und Inhalt einer Betriebsanleitung
für Thermoprozessanlagen sind, wie für
alle Maschinen, in der Maschinenrichtli-
nie umfassend vorgegeben. Sie ist eine
der Voraussetzungen für die CE-Kenn-
zeichnung. Im Hinblick auf die Sicherheit
der Maschine hat sie denselben Rang
wie die technische Ausführung. 

Die Betriebsanleitung gilt für alle Lebens-
phasen der Anlage beim Betreiber. Im
Kern muss sie die notwendigen Vorga-
ben und Informationen für die bestim-
mungsgemäße Verwendung, Wartung
und Instandsetzung der Maschine und
zur Überprüfung ihres ordnungsgemä-
ßen Funktionierens enthalten. Dies sind
u. a. Zeichnungen, Schaltpläne, Beschrei-
bungen und Erläuterungen. Ergänzt wird
die Betriebsanleitung durch Hinweise an
der Maschine selbst.

Bild 4: Ofentür mit Flammenschleier

Fig. 4: Furnace door with flame curtain



GASWÄRME International (59) Nr. 4/2010256

FACHBER I CHT E

Hervorzuheben ist, dass die Betriebsan-
leitung alle notwendigen Vorgaben für
die sichere Ausführung von Wartungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen ent-
halten muss. Hierzu zählt auch die Spezi-
fikation aller zur Aufrechterhaltung des
sicheren Betriebs evtl. erforderlichen Er-
satzteile.

Unbedingt erforderlich sind auch Anga-
ben zur notwendigen Qualifikation und
Unterweisung des Betreiberpersonals.

Die Betriebsanleitung kann Informatio-
nen zur Wartung der Anlage enthalten,
die nur zur Verwendung durch direkt
vom Hersteller beauftragtes Fachperso-
nal bestimmt sind.

Spezielle Anforderungen an die Betriebs-
anleitungen für Thermoprozessanlagen
finden sich in der EN 746-1 Abs. 6.4, 6.5
und 6.6, ergänzt u. a. um die Besonder-
heiten für gas- oder ölbeheizte Anlagen
in der EN 746-2 Abs. 6.2 und für Ther-
moprozessanlagen mit Schutz- und Re-
aktionsgasen in der EN 746-3 Abs. 8.1.

Besonders wichtige, spezielle Inhalte der
Betriebsanleitung für Thermoprozessan-
lagen sind u. a.:

– Vorgaben zur Instandhaltung und
(Dichtheits-)Prüfung aller Leitungen
und Anlagenteile, die mit Brenn-,
Schutz- oder Reaktionsgasen beauf-
schlagt sind, insbesondere mit Angabe
der Prüfverfahren und Prüfintervalle,

– Inbetriebnahme-, Anfahr- und Be-
triebsverfahren sowie Abschaltverfah-
ren,

– persönliche und fachliche Anforderun-
gen an das Bedien- und Wartungsper-
sonal sowie Angaben zur notwendigen
Schulung.

Bei allen Änderungen oder Modernisie-
rungen an der Anlage muss die Betriebs-
anleitung aktualisiert werden.

Da der Anlagenlieferant in der Regel kei-
ne Weisungsbefugnis gegenüber dem
Personal des Betreibers hat, muss dieser
auf Basis der Betriebsanleitung für sein
Personal Betriebsanweisungen erstellen
und für Unterweisungen sorgen.

Sicherer Betrieb von Thermo-
prozessanlagen
In diesem Kapitel soll die dritte, in die-
sem Fachbeitrag thematisch zentrale,
Frage: „Welche Maßnahmen zum Erhalt
der Sicherheit während der Nutzungs-
dauer muss ich als Betreiber treffen?“
beantwortet werden.

TOP- Maßnahmen zum Erhalt der
Sicherheit

Das TOP-Prinzip der Gefahrenabwehr –
in der Reihenfolge Technisch, Organisa-
torisch, Persönlich – leitet sich aus den
allgemeinen Grundsätzen des Arbeits-
schutzgesetzes ab. Als Symbol (Bild 5)
für die TOP-Maßnahmen zum Erhalt der
Sicherheit über die Nutzungsdauer wur-
de ein Haus mit sechs Säulen gewählt.

Das Haus braucht ein sicheres Funda-
ment, auf dem man aufbauen kann. Die-
ses Fundament sind die vom Hersteller
realisierten technischen Schutzmaßnah-
men zur Gefährdungsverminderung und
die Betriebsanleitung.

Für den Betrieb gelten die einleitend 
beschriebenen Rechtsvorschriften. In
Deutschland sind diese also insbesonde-
re das Arbeitsschutzgesetz und die Be-
triebssicherheitsverordnung. 

Mit der vom Betreiber zu erstellenden
Gefährdungsbeurteilung und Bedie-
nungsanweisung wird den spezifischen
Umgebungs- und Einsatzbedingungen
Rechnung getragen.

Die darauf aufbauenden sechs Säulen
stehen für die sechs TOP-Maßnahmen,
die von den Betreibern zum Erhalt der Si-
cherheit über die Nutzungsdauer getrof-
fen werden müssen. Die sechs Säulen In-
standhaltung, Prüfung, Modernisierung,
Qualifizierung, Unterweisung und PSA
sind aus dem Arbeitsschutzgesetz und
der Betriebssicherheitsverordnung abge-
leitet.

In der Praxis werden die zu treffenden
Maßnahmen zum sicheren Betrieb der

Thermoprozessanlage neben der Gefähr-
dungsbeurteilung und der Betriebsan-
weisung alle sechs Säulen umfassen. 

Gefährdungsbeurteilung
Verantwortlich für die sichere Funktion
der Anlage ist der Betreiber. Zur Erfül-
lung seiner Verpflichtungen hat er die
notwendigen Maßnahmen für das siche-
re Betreiben einer Anlage in einer Ge-
fährdungsbeurteilung festzulegen. So-
wohl die Betriebssicherheitsverordnung
§ 3 als auch das Arbeitsschutzgesetz § 5
schreiben eine Gefährdungsbeurteilung
vor.

Warum die herausgehobene Stellung
der Gefährdungsbeurteilung?
Rechtsvorschriften sind allgemein gültig.
Der Grundgedanke der Gefährdungsbe-
urteilung ist, dass erst die Kenntnis und
Beurteilung der im jeweiligen spezifi-
schen Umfeld vorhandenen Gefährdun-
gen einen wirkungsvollen Arbeitsschutz
ermöglichen. 

Zu beurteilen sind insbesondere:

– gefährdende physikalische, chemische
und biologische Einwirkungen,

– Wechselwirkungen mit Arbeitsstoffen,

– Art, Umfang und Fristen erforderlicher
Prüfungen, 

– persönliche Voraussetzungen (Qualifi-
kation und Unterweisung).

Einzuschätzen ist, welche Gefährdungen
auftreten können, welche Personen von
den Gefährdungen betroffen sind, ob
die Bedingungen am Arbeitsplatz akzep-
tabel sind, insbesondere ob sie den Vor-

Bild 5: Maßnahmen des Betreibers für den sicheren Betrieb von Thermoprozessanlagen 

Fig. 5: Measures done by the user for the safe operation of industrial furnaces
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schriften und Regeln sowie dem Stand
der Technik entsprechen, oder ob Ver-
besserungen notwendig sind.

Wichtige Informationsquellen zum Er-
stellen der Gefährdungsbeurteilung sind
Sicherheitsdatenblätter, technische Re-
geln für Gefahrstoffe sowie selbstver-
ständlich die Gefahrenhinweise in der
Betriebsanleitung des Herstellers.

Für Thermoprozessanlagen mit Schutz-
gas muss die Gefährdungsbeurteilung
auch hinsichtlich explosionsfähiger At-
mosphären erfolgen. Hierbei empfiehlt
sich die vom AWT in der „Handlungshil-
fe für Härtereien bei der Gefährdungsbe-
urteilung“ empfohlene systematische
Vorgehensweise [15].

Weitere Hilfestellungen für die Gefähr-
dungsbeurteilung können den in der
Normenreihe Industrielle Thermopro-
zessanlagen EN 746 [2] enthaltenen Auf-
listungen der Gefährdungen und vorbeu-
genden Maßnahmen entnommen wer-
den. 

Die Gefährdungsbeurteilung sollte regel-
mäßig überprüft werden. Beobachtetes
Fehlverhalten und Beinaheunfälle sind
genügend Anlass zur Aktualisierung.

Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurtei-
lung müssen dokumentiert werden.

Betriebsanweisung

Gemäß § 9 BetrSichV hat der Betreiber
einer Anlage die erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen, damit die Beschäftig-
ten angemessene Informationen über
die in ihrer unmittelbaren Arbeitsumge-
bung vorhandenen Gefahren erhalten,
selbst wenn sie die Arbeitsmittel, von de-
nen die Gefahren ausgehen, nicht selbst
benutzen. Der Betreiber ist zudem ver-
pflichtet, Betriebsanweisungen für die
bei der Arbeit benutzten Arbeitsmittel in
für die Beschäftigten verständlicher Form
und Sprache zur Verfügung zu stellen. 

Der Betreiber muss eine Betriebsanwei-
sung erstellen, weil die Betriebsanleitung
des Herstellers den Betreiber (beispiels-
weise die Bediener und Instandhalter) ar-
beitsrechtlich nicht bindet [6]. 

Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz-
und tätigkeitsbezogene verbindliche
schriftliche Anordnungen des Arbeitge-
bers, in denen auf die mit dem Umgang
mit Gefahrstoffen und Arbeitsmitteln
(Anlagen) verbundenen Gefahren für

Mensch und Umwelt hingewiesen wird
und die erforderlichen Schutzmaßnah-
men und Verhaltensregeln festgelegt
sind. Wie im Bild 6 exemplarisch darge-
stellt, enthalten Betriebsanweisungen
außerdem Anweisungen für das Verhal-
ten im Gefahrenfall, zur Ersten Hilfe und
für die sachgerechte Entsorgung gefähr-
licher Abfälle und ggf. zur Verwendung
der persönlichen Schutzausrüstung.

Grundlage für die Erstellung von Be-
triebsanweisungen ist immer die Gefähr-
dungsbeurteilung. Weitere wichtige In-
formationsquellen sind das Berufsgenos-
senschaftliche Vorschriften- und Regel-
werk sowie selbstverständlich die Be-
triebsanleitung des Herstellers.

Es ist sinnvoll, in den Betriebsanweisun-
gen auf die Betriebsanleitung des Her-
stellers im Allgemeinen und jeweils auf
bestimmte Abschnitte im Speziellen zu
verweisen. Diese werden damit verbind-
lich für die Bediener.

Die erste Säule: Instandhaltung

Die erste Säule sicherer Thermoprozess-
anlagen ist die fachgerechte sichere In-
standhaltung4. Die Instandhaltung hat
das Ziel, Schäden zu vermeiden bzw.
frühzeitig zu entdecken und zu behe-
ben, um einen sicheren und effizienten
Betrieb zu gewährleisten. 

Fachgerechte Instandhaltung ist uner-
lässlich für den einwandfreien sicheren
Betrieb einer Thermoprozessanlage [16].
In allen einschlägigen Vorschriften und
Normen wird deshalb eine sachkundige
Instandhaltung verlangt. 

In der Betriebsanleitung des Herstellers
ist angegeben, welche Inspektionen und
Wartungsarbeiten in welchen Abständen
durchzuführen sind, welche Teile dem
Verschleiß unterliegen und nach wel-
chen Kriterien sie auszutauschen sind.

Die unterjährige Instandhaltung, insbe-
sondere die täglichen, wöchentlichen
oder monatlichen Wartungsarbeiten
können in der Regel sachgerecht vom
entsprechend unterwiesenen Personal
des Betreibers durchgeführt werden. Es
ist jedoch ratsam, dass eine jährliche In-
standhaltung von einem Fachbetrieb
(Bild 7) durchgeführt, zumindest aber
begleitet wird, der entsprechend fach-
kundige Mitarbeiter und die erforderli-

4Weitere Informationen zur fachgerechten, si-
cheren Instandhaltung einer Thermoprozessanla-
ge sind als Druckschrift von der AICHELIN Ser-
vice GmbH erhältlich.

Bild 6:
Beispiel einer 
Betriebsanweisung

Fig. 6: 
Example of an 
operating directive
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che technische Ausrüstung besitzt [11],
[2], [7]. Der Instandhaltungsverantwortli-
che oder das beauftragte Instandhal-
tungsunternehmen muss die geltenden
Gesetze, Verordnungen, Unfallverhü-
tungsvorschriften und Normen kennen
und seine Sachkunde immer auf dem ak-
tuellen Stand halten.

Unsachgemäße Instandhaltungsarbeiten
können selbst eine Quelle für die Sicher-
heit herabsetzenden technischen Proble-
men sein. Gemäß § 10, Abs. 3 BetrSichV
muss daher der Arbeitgeber sicherstel-
len, dass Arbeitsmittel nach Instandset-
zungsarbeiten, welche die Sicherheit der
Arbeitsmittel beeinträchtigen können,
durch befähigte Personen auf ihren si-
cheren Betrieb geprüft werden [5]. 

Sicheres Instandhalten

Die Sicherheit bei Instandhaltungsarbei-
ten ist, neben den Instandhaltungs- und
Ausfallkosten, in hohem Maße von der
Instandhaltungsstrategie abhängig, nach
der die Instandhaltung durchgeführt
wird [16]. Die Instandhaltungsstrategie
unterscheidet zwischen ungeplanten
und geplanten Instandhaltungsarbeiten.
Ungeplante Instandhaltungsarbeiten sind
vom sicherheitstechnischen Standpunkt
sehr ungünstig, weil der damit verbun-
dene hohe Zeitdruck hauptverantwort-
lich für die dabei auftretenden Unfälle
ist. Daher ist anzustreben, Instandhal-
tungsmaßnahmen schon vor dem Auf-
treten von Störungen zu planen und aus-
zuführen [17].

Mit Instandhaltungsarbeiten im Trans-
portablauf einer Anlage darf erst begon-
nen werden, nachdem die Anlage stillge-
setzt ist und ein unbefugtes, irrtümliches
und unerwartetes Ingangsetzen sicher
ausgeschlossen ist. Instandhaltungsar-
beiten an laufenden Anlagen dürfen nur
dann durchgeführt werden, wenn dies
beispielsweise zur Störungsdiagnose un-
umgänglich ist. Dazu sind ggf. spezielle
Schutzeinrichtungen erforderlich, z. B.
Zustimmungsschalter oder ortsveränder-
licher Not-Aus-Schalter [17].

Bei Revisions-, Störungsbehebungs- und
Reinigungsarbeiten in Abschreckbädern
und in Ofenanlagen kommt es immer
wieder zu Vergiftungs- und Erstickungs-
fällen, weil die Arbeiten nicht sicherheits-
bewusst vorbereitet und ausgeführt 
werden. Dabei kann mit wenigen fach-
gerechten organisatorischen und persön-
lichen Schutzmaßnahmen das Unfall-
risiko entscheidend verringert werden
[16].

Bei längerer Außerbetriebnahme, insbe-
sondere aber vor Begehung des Ofen-
raums, ist durch die Entfernung der Si-
cherheitsbögen in der Begasung sicher-
zustellen, dass die Zuführung aller ge-
fährlichen Gase und Flüssigkeiten, die in
den Ofenraum gelangen können, wirk-
sam unterbrochen ist (vgl. BGR 117-1,
Absatz 4.2.2.1). Eine ausreichende Be-
und Entlüftung des Ofens ist unbedingt
erforderlich. Unter Umständen müssen
sowohl Zu- als auch Abluftventilatoren
mit Luftschläuchen eingesetzt werden.
Die Grenzwerte für höchstzulässige Kon-
zentrationen an gesundheitsschädlichen
Arbeitsstoffen (AGW, TRK) müssen vor
der Begehung unterschritten sein [16].

Die zweite Säule: Prüfung der Schutz-
maßnahmen

Die zweite Säule sicherer Thermopro-
zessanlagen ist die Prüfung der Schutz-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 5. Dies
findet auch, wie einleitend ausgeführt,
in den geltenden Gesetzen und Verord-
nungen eine Entsprechung.

Die Erfahrung zeigt, dass in der Praxis
Schutzeinrichtungen manipuliert werden
oder seltener auch technisch versagen.
Weitere häufige Fehlerquellen sind un-
sachgemäße Instandhaltungen. Die tech-
nischen Schutzmaßnahmen können aber
ihre Schutzwirkung nur dann entfalten,
wenn ihre Wirksamkeit während der ge-
samten Nutzungsdauer durch Instand-
haltung und regelmäßige Prüfungen si-
chergestellt wird. 

Regelmäßige, d. h. wiederholte Über-
prüfungen der Betriebsmittel bzw. der

Schutzsysteme, wenn diese Schäden ver-
ursachenden Einflüssen unterliegen, was
bei Thermoprozessanlagen grundsätzlich
unterstellt werden kann, sind in §10 Be-
trSichV zwingend vorgeschrieben [5]. 

Man denke nur an die Pflicht, ein Kfz alle
zwei Jahre zur Hauptuntersuchung vor-
zufahren. Diese Analogie trifft die Sache
ziemlich genau. Geprüft wird, was die Si-
cherheit beeinflusst, z. B. die Bremsen,
nicht der Zigarettenanzünder oder die
Sitzheizung. Geprüft wird von einer hier-
zu besonders befähigten Person. 

Gleiches gilt auch für die Prüfung der Si-
cherheitseinrichtungen von Thermopro-
zessanlagen. Was geprüft wird, gibt die
EN 746 und die mit geltenden Rechtsvor-
schriften, z. B. die Niederspannungsricht-
linie, als Standard vor. 

Die Prüfung muss sachkundig durch be-
fähigte Personen erfolgen. Nach § 2 (7)
BetrSichV kennt eine befähigte Person
das gesetzliche Regelwerk, die Normen
und den Stand der Technik, hat eine ge-
eignete Berufsausbildung und ist ständig
im Sachgebiet tätig. Es ist daher ratsam,
die Prüfung von einem Fachbetrieb
durchführen zu lassen.

Die Prüffristen sind abhängig von der Be-
triebsanleitung des Herstellers und von
der Gefährdungsbeurteilung, sollten
aber in der Regel 12 Monate nicht über-
schreiten. Für Schutzsysteme zur Vermei-
dung hoher Risiken sollte eine kürzere
Prüffrist festgelegt werden. Prüffristen
können durch die befähigten Personen
verlängert oder verkürzt werden.

Die Ergebnisse der Überprüfungen müs-
sen gemäß EN 746 bzw. § 11 der
BetrSichV schriftlich festgehalten wer-
den. Die Dokumentation muss mindes-
tens das Datum, die Ergebnisse und die
Person, die die Prüfung ausgeführt hat,

Bild 7:
Instandhaltung einer
Rollenherdofenanlage

Fig. 7: 
Maintenance of a 
roller hearth furnace

5Weitere Informationen zur fachgerechten Prü-
fung einer Thermoprozessanlage sind als Druck-
schrift von der AICHELIN Service GmbH erhält-
lich.
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Prüfung der Gasanlage

Für gasbeheizte Thermoprozessanlagen
mit Schutz- und Reaktionsgasen sind zu-
dem die in EN 746 aufgeführten techni-
schen Anforderungen an die Gasanlage6

zu beachten. Insbesondere ist hier die
periodische Dichtheitsprüfung der Rohr-
leitungen, Flammenüberwachungsein-
richtungen und der Sicherheitsabschalt-
ventile zu erwähnen. 

Die dritte Säule: Modernisierung

Die dritte Säule sicherer Thermoprozess-
anlagen ist die Modernisierung.

Nach den Grundlagen in § 4 ArbSchG ist
der Stand der Technik zu berücksichti-
gen. Auch für Altanlagen gelten nach
§ 4 BetrSichV Mindeststandards. 

Vielfach sind alte Thermoprozessanlagen
noch in einem guten mechanischen Zu-
stand, die Gasanlage und die steue-
rungstechnische Ausrüstung sind jedoch
veraltet oder verschlissen. In der Thermo-
prozesstechnik, mit ihren oft äußerst
komplexen Abläufen und kritischen Pro-
zessen, können Ausfälle und Fehler fata-
le Folgen haben – gleichermaßen für
Mensch, Maschine und Umwelt. 

Thermoprozessanlagen haben eine ver-
gleichsweise lange Lebenszeit. Der Stand
der Technik schreitet aber fort. Gasanla-
gen und Schutzsysteme sind ggf. am
Ende ihrer Lebenszeit angekommen oder
nach dem Stand der Technik veraltet. 

Modernisierung der Gasanlage

Altanlagen vor Gültigkeit der EN 746
entsprechen in der Regel VDI 2046. Einer
der gravierenden kostenrelevanten Un-
terschiede der beiden Regelwerke ist die
Ausführung der Gasanlage, d. h. der
Brennstoffführungssysteme, Gasbrenner
und der Schutzgasbegasung. Viele Be-
treiber von Altanlagen beanspruchen da-
her „Bestandsschutz“. Dieser sollte aber
im Einzelfall hinterfragt werden.

Einer der häufigsten Diskussionspunkte
ist die Ausführung mit redundanten Gas-
ventilen. Nach einer üblichen Interpreta-
tion der EN 746-2 [2] soll die Gaszufuhr
zu jedem Brenner durch zwei in den
Gasrohrleitungen in Reihe geschaltete Si-
cherheitsabsperrventile der Klasse A ge-
steuert werden. Bei dieser Interpretation
sind die Brennergasventile redundant
ausgeführt, d. h. es wird unterstellt, dass
bei Undichtigkeiten eines Ventils die Si-
cherheit durch das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit noch gasdichte zweite

Ventil gewährleistet wird7. Die Norm
gibt weiter vor, dass die Sicherheitsab-
sperrventile die Brennstoffzufuhr bei ei-
ner Gefährdungssituation, d. h. bei einer
Sicherheits- oder Störabschaltung, ab-
sperren müssen. Auch ein Flammenaus-
fall, so der Normtext, veranlasst im Allge-
meinen das Schließen von zwei in Reihe
geschalteten automatischen Absperrven-
tilen (EN 746-2, Absatz 5.2.2.3.3). 

Aus nahe liegenden Gründen ist die
vorgenannte Ausführung mit höheren
Kosten im Vergleich zur VDI 2046 [7] ver-
bunden. Einige Hersteller von Thermo-
prozessanlagen machten daher von der
zulässigen Möglichkeit Gebrauch, die Si-
cherheit mit anderen Mitteln, z. B. einer
periodischen Dichtheitsprüfung zwi-
schen dem Hauptgasventil (der Brenner-
gruppe) und den einzelnen Brennerventi-
len, zu gewährleisten. Bei dieser häufig
gewählten zonenweise getakteten Aus-
führung ist dann jeder Brenner mit nur
einem Gasabsperrventil ausgerüstet. Das
zweite Sicherheitsabsperrventil befindet
sich in der zentralen Gaszuführung. Bei
Regelabschaltung und bei einer Sicher-
heitsabschaltung schließen (nur) die Ven-
tile an den Brennern. Lediglich bei einer
Störabschaltung wird zusätzlich auch das
zentrale Ventil geschlossen, wobei in ei-
ner Risikoanalyse definiert wird, unter
welchen Bedingungen eine Störabschal-
tung8 ausgelöst wird.

Moderne Gasbrenner, wie in Bild 9 dar-
gestellt, integrieren alle für den sicheren
Betrieb erforderlichen Funktionen, insbe-
sondere Gasfeuerungsautomat, Zündtra-
fo, Steuerung der Luft- und Gasventile,
in einer am Brenner montierten kompak-
ten Brennersteuerung. 

Modernisierung der Schutzsysteme

Manchmal werden fehlerhafte Schutz-
systeme schon deswegen nicht erkannt,

sowie den nächsten Prüfungstermin ent-
halten (vgl. EN 746-3, Abs. 8.1.3). Die
Prüfdokumente müssen einen angemes-
senen Zeitraum, jedoch mindestens bis
zur nächsten Prüfung, aufbewahrt wer-
den. Die zuständige Behörde kann Ein-
sicht in die Prüfdokumente verlangen. 

Außerordentliche Sicherheitsüberprüfun-
gen sollten zudem immer dann erfolgen,
wenn außergewöhnliche Ereignisse
stattgefunden haben, die schädigende
Auswirkungen auf die Sicherheit haben
könnten, beispielsweise eine Verpuf-
fung oder längere Zeiträume, in denen 
die Thermoprozessanlage nicht benutzt 
wurde.

Als sichtbares Zeichen einer mangelfrei-
en Prüfung kann ein, wie beispielsweise
in Bild 8 dargestelltes, Prüfsiegel ange-
bracht werden.

Prüfung der elektrischen Ausrüstung

Wie im vorhergehenden Kapitel ausge-
führt, sind Schutzfunktionen oft eine
Aufgabe der Steuerung. Die Prüfung der
elektrischen Ausrüstung erhält dadurch
ein besonderes Gewicht. 

Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) hat
auf der Grundlage der DIN EN 60204-1
(2007) „Sicherheit von Maschinen, Elek-
trische Ausrüstung von Maschinen“ [18]
eine Prüfliste entwickelt, mit deren Hilfe
die Prüfung der elektrischen Ausrüstung
durchgeführt werden kann. Da sich jeder
Prüfabschnitt auf den entsprechenden
Abschnitt der Norm bezieht, ist die Prüf-
liste auch für Anwender nützlich, die
nicht täglich mit der Norm umgehen. Die
Prüfliste ist als Download von der Home-
page des IFA erhältlich.

6Der Begriff Gasanlage wird in diesem Kontext
zur Beschreibung aller für die Gasbeheizung und
Schutzgasbegasung erforderlichen Betriebsmit-
tel und Brennstoffführungssysteme verwendet.
7Ohne ein zusätzliches Kontrollsystem ist ein
einzelnes undichtes Gasventil nicht erkennbar.
Eine Dichtigkeitsprüfung der beiden Brennergas-
ventile vor jedem Einschalten würde diese Anfor-
derung zwar erfüllen, ist jedoch wegen der ho-
hen Kosten und Instandhaltungsaufwendungen
recht realitätsfern.
8Typischerweise erfolgt eine Störabschaltung bei
durch die Dichtigkeitskontrolleinrichtung festge-
stellter Undichtigkeit, bei Gasdruckmangel, bei
Gasüberdruck, bei Abgasunterdruckmangel, bei
Verbrennungsluftmangel oder bei Stromausfall.

Bild 8: Prüfsiegel der AICHELIN Sicherheits-
überprüfung 

Fig. 8: AICHELIN approval stamp for safety
checks
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weil die Bediener und Instandhalter mo-
dernere Sicherheitssysteme mit Redun-
danz und Selbstüberprüfung gewohnt
sind. 

Angesichts der Notwendigkeit, mit dem
Stand der Technik Schritt zu halten,
kommt irgendwann der Zeitpunkt, an
dem eine Modernisierung unvermeidbar
wird. Eine Anhebung des Sicherheitsni-
veaus auf das Niveau der EN 746 ist da-
her praktisch bei jedem Betreiber von
Altanlagen zur Diskussion gestellt [8].
Manchmal genügt es eben nicht, nur die
Vorschriften einzuhalten. Nachteile sind
durch Modernisierungen der Schutzsys-
teme nicht zu erwarten. Der „Bestands-
schutz“ einer Altanlage wird durch eine
Verbesserung der Schutzsysteme, wie im
Kapitel „Wesentliche Veränderungen“
ausgeführt, jedenfalls nicht in Frage ge-
stellt. 

Eine Modernisierung der Schutzsysteme
bringt jedoch eine ganze Reihe von Vor-
teilen mit sich. Mit Modernisierungen
behalten Investitionen ihren Wert. Fehl-
alarme werden vermieden, die War-
tungskosten werden durch neueste, war-

tungsarme Schutzsysteme geringer. Die
Steigerung des Sicherheitsgefühls der
Bediener ist zwar eher ein emotionaler
Aspekt, aber auch dieser trägt zu größe-
rer Mitverantwortung bei. Modernisie-
rungen bieten auch nicht selten kos-
teneffiziente Alternativen zu Neuanla-
gen.

Die vierte Säule: Qualifizierung der
Mitarbeiter

Die vierte Säule sicherer Thermoprozess-
anlagen ist die Qualifizierung der Mitar-
beiter. Bedien- und Instandhaltungsper-
sonal muss nach § 4 ArbSchG qualifiziert
sein. 

Die Sicherheit einer Thermoprozessanla-
ge hängt nicht allein vom Einsatz geeig-
neter technischer Sicherheitseinrichtun-
gen und deren Instandhaltung ab, son-
dern ebenso von der Qualifikation und
den Kenntnissen des Bedienungsperso-
nals und der Instandhalter. Je mehr Wis-
sen die Bediener und Instandhalter von
Thermoprozessanlagen haben, umso si-
cherer können Sie mit diesen umgehen.
Sicherheitseinrichtungen und Personal
müssen deshalb aufeinander abge-
stimmt sein [11]. 

Dieses Wissen zu vermitteln, ist ein wich-
tiger Bestandteil der AICHELIN Wärme-
behandlungsseminare9 (Bild 10). 

Es ist wichtig, dass Vorgesetzte und Mit-
arbeiter die Thermoprozessanlagen und
den Thermoprozess verstehen. Qualifi-
zierungsmaßnahmen haben daher meist
die Vermittlung von Grundlagenwissen
wie beispielsweise den Aufbau und die
Eigenschaften von Metallen, die Grund-
lagen der Wärmebehandlung, die Funk-
tionsweise und Instandhaltung von Be-
heizungssystemen und andere ver-
wandte Themen zum Ziel.

Mitarbeiter, die den Thermoprozess und
die damit verbundenen Gefährdungen
kennen, neigen in viel geringerem Maße

dazu, Schutzmaßnahmen zu umgehen
und sind darüber hinaus selbst in der
Lage, Gefahrensituationen zu erkennen.
Sie wissen, woran man gefährliche Situa-
tionen erkennt, was man in dieser Situa-
tion tun kann und wie das Entstehen von
Gefahren vermieden werden kann. Die-
ses Verständnis ermöglicht es den Mitar-
beitern, auf kritische Anlagenzustände,
auch solche, die nicht in einer Betriebs-
anweisung beschrieben sind, richtig zu
reagieren [12].

Die fünfte Säule: Sicherheitsunterwei-
sung
Die fünfte Säule sicherer Thermoprozess-
anlagen ist die Sicherheitsunterwei-
sung10. Nach § 12 ArbSchG und § 9 
BetrSichV muss der Arbeitgeber seine
Beschäftigten bezüglich der Gefahren
und der vorgesehenen Schutzmaßnah-
men regelmäßig unterweisen. Die Sicher-
heitsunterweisung wird als ein wichtiges
organisatorisches Mittel im Arbeitsschutz
betrachtet.

Im Gegensatz zu den vorgenannten
Qualifizierungsmaßnahmen, die allge-
mein gehalten werden, muss die Sicher-
heitsunterweisung arbeitsplatz- und auf-
gabenbezogen sein und den Wissens-
stand der Mitarbeiter berücksichtigen. 

Die Unterweisungsthemen orientieren
sich an der Besonderheit des jeweiligen
Arbeitsplatzes und den konkreten Ge-
sundheitsgefährdungen, wie sie durch
die Gefährdungsbeurteilung ermittelt
worden sind. Die Unterweisungen sollen
die Beschäftigten befähigen, Gefährdun-
gen zu erkennen und selbstständig zu
beseitigen. Insgesamt sollen die Beschäf-
tigten befähigt werden, ihren Mitwirk-
ungspflichten nach dem Arbeitsschutz-
gesetz nachzukommen und sich an der
Verbesserung des betrieblichen Arbeits-
schutzes zu beteiligen.

Typische Unterweisungsthemen für die
Bediener sind z. B. die konkreten, ar-

Bild 9: Gasbrenner mit redundanten Gasven-
tilen (Quelle NOXMAT GmbH)

Fig. 9: Gas burner with redundant gas valves
(source NOXMAT GmbH)

Bild 10:
Teilnehmer AICHELIN
Wärmebehandlungs-
seminar 

Fig. 10: 
Participants AICHELIN
heat treatment 
seminar

9Die Termine der AICHELIN Wärmebehandlungs-
seminare sind auf der Homepage www.
aichelin.com ersichtlich.
10 Weitere Informationen zur Sicherheitsunter-
weisung für Thermoprozessanlagen sind als
Druckschrift von der AICHELIN Service GmbH 
erhältlich.
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beitsplatzbezogenen Gefährdungen, der
Alarm und Rettungsplan, richtiges Ver-
halten bei Unfällen, Betriebsstörungen
oder bei Brand, An- und Abfahren der
Ofenanlage oder manuelle Eingriffe bei
Betriebsstörungen.

Die mit der Durchführung von Instand-
setzungsarbeiten beauftragten Beschäf-
tigten müssen eine angemessene spe-
zielle Unterweisung erhalten (§ 9 Be-
trSichV).

Alle in Wärmebehandlungsbetrieben be-
schäftigten Personen müssen vor Auf-
nahme ihrer Beschäftigung, und danach
in regelmäßigen Abständen, mindestens
einmal jährlich, über die mit ihrer Tätig-
keit verbundenen Gefahren und die zu
beachtenden Sicherheitsmaßnahmen un-
terwiesen werden [11]. Neue Mitarbeiter
und ggf. zeitweise eingesetzte Mitarbei-
ter von Fremdfirmen haben einen beson-
ders hohen Unterweisungsbedarf. 

Mitarbeiterwechsel, neue Maschinen,
veränderte Abläufe, Unfälle oder Beina-
heunfälle oder ein Fehlverhalten der Mit-
arbeiter sind genügend Anlass für eine
erneute außerplanmäßige Sicherheitsun-
terweisung. 

Sicherheitsunterweisungen müssen ähn-
lich der im Kapitel Prüfungen beschrie-
benen Systematik dokumentiert werden.
Alle an einer Unterweisung Beteiligten
sollten durch ihre Unterschrift dokumen-
tieren, dass sie daran teilgenommen ha-
ben.

Die sechste Säule: Persönliche Schutz-
ausrüstung

Die sechste und letzte Säule der 6 TOP-
Maßnahmen ist die persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA). PSA werden von einer
Person getragen oder gehalten. Die PSA
soll die Mitarbeiter gegen Gesundheitsri-
siken schützen und ihre Sicherheit ge-
währleisten. Grundsätzlich ist eine per-
sönliche Schutzausrüstung, wie der
Name schon zum Ausdruck bringt, nur
für den persönlichen Gebrauch be-
stimmt (PSA-BV § 2). Die Entscheidung,
ob und welche persönliche Schutzaus-
rüstung benötigt wird, erfolgt im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung.

Persönliche Schutzausrüstungen gegen
Wärmestrahlung und Verbrennungen
wie in Bild 11 dargestellt, sind z. B. 
Gesichtsschutzschirme, Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und Schutzschuhe.

PSA sind nach § 4 ArbSchG nachrangig
zu technischen und organisatorischen

Schutzmaßnahmen. D. h., erst wenn
nach Ausschöpfung aller technischen
und organisatorischen Maßnahmen eine
Gefährdung der Beschäftigten nicht aus-
geschlossen werden kann, ist eine geeig-
nete persönliche Schutzausrüstung vor-
zusehen. Diese muss der Betreiber sei-
nen Mitarbeitern zur Verfügung stellen.

Bediener und Instandhalter, die sich län-
gere Zeit im Bereich von Thermoprozess-
anlagen mit Schutzgasatmosphären auf-
halten, wird empfohlen, tragbare CO-
und eventuell O2-Mangel-Warngeräte
als persönliche Schutzausrüstung mitzu-
führen.

Die Beschäftigten sind dann nach
ArbSchG § 15 verpflichtet, die ihnen zur
Verfügung gestellte persönliche Schutz-
ausrüstung bestimmungsgemäß zu ver-
wenden.

Ofenbuch

Zum Schluss dieses Kapitels soll noch
einmal die Notwendigkeit der Dokumen-
tation entsprechend ArbSchG § 12 und
BetrSichV § 11 sowohl der Ereignisse als
auch der getroffenen Maßnahmen her-
vorgehoben werden. 

Für die Überwachung einer Thermopro-
zessanlage und deren Nebenanlagen
wird die Führung eines Ofenbuches
empfohlen. In das Ofenbuch sollten alle
Störungen, Unregelmäßigkeiten, In-
standhaltungs- und Prüfmaßnahmen
eingetragen werden [11]. Sowohl die
Nachvollziehbarkeit als auch das konse-
quente Ausmerzen von Problemen, die
zu Störungen im Wärmebehandlungs-
prozess führen können, sind aus gutem
Grund wichtige Bausteine in einer um-
fassenden „Null-Fehler-Strategie“, wie
diese beispielsweise in der CQI-9 gefor-
dert wird [19]. 

Das Ofenbuch kann entweder traditio-
nell als Journal oder elektronisch mit Hil-
fe eines Prozessüberwachungssystems
geführt werden. 

Mitwirkende Stellen – Wer kann
Auskunft geben?
Im letzten Kapitel sollen abschließend
noch einige Informationen zu den mit-
wirkenden Organisationen gegeben wer-
den. Damit soll auch die vierte und letzte
Frage der einleitenden Fragestellung
„Wer kann mir Antworten auf meine
Fragen geben?“ beantwortet werden.

Neben einer Reihe kompetenter Persön-
lichkeiten aus Industrie, Dienstleistung

und Hochschulen gibt es einige mitwir-
kende Organisationen, die zu Fragen der
Sicherheit von Thermoprozessanlagen
Auskunft geben können. 

Berufsgenossenschaften

An erster Stelle sind die Berufsgenossen-
schaften zu nennen. Die BGs sind die In-
stanz in allen Fragen der Arbeitssicher-
heit. Eine zentrale Aufgabe der BGs ist
die Unfallverhütung. 

Die BGs beraten die Betriebe in allen Fra-
gen der Arbeitssicherheit. Zu nahezu al-
len wichtigen Fragen gibt es Richtlinien
und Informationen. Innerhalb der Be-
rufsgenossenschaften ist das Sachgebiet
Härtereitechnik mit Fragen des Arbeits-
schutzes in der Wärmebehandlung von
Stahl und anderen Schwermetallen be-
traut.

In Erfüllung ihrer Aufgaben haben die
BGs Vorschriften erlassen – die soge-
nannten BGV, früher UVV – die von allen
Mitgliedsbetrieben eingehalten werden
müssen. Die BG-Vorschriften (BGV) sind
seit Inkrafttreten der MRL nur noch für
den Betrieb und nicht mehr für die Kon-
struktion und den Bau von Maschinen
und Anlagen anzuwenden.

Informationen der BGs, sowie insbeson-
dere eine Anzahl von Vorlagen, stehen
auf der Web-Seite der BGs als Download
zur Verfügung.

AWT

Die Arbeitsgemeinschaft Wärmebehand-
lung und Werkstofftechnik e. V. (AWT)
hat nach Angaben auf ihrer Homepage
die Zielsetzung, den theoretischen und
praktischen Kenntnisstand in der Werk-

Bild 11: Ofenbediener mit Hitzeschutzkleidung

Fig. 11: Furnace operator with heat protection
clothing
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stofftechnik, insbesondere der Wärme-
behandlung, zu vertiefen und zu erwei-
tern. Der Fachausschuss „Sicherheit in
Wärmebehandlungsbetrieben” der AWT
hat sich zum Ziel gesetzt, sicherheitsrele-
vante Fragestellungen aufzuarbeiten,
Hilfestellung bei der Lösung sicherheits-
technischer Fragen zu geben und darü-
ber zu informieren. Für den Betrieb von
lndustrieöfen mit Schutzgas wurden we-
gen der ofen- und gasspezifischen Ge-
fahren sicherheitstechnische Empfehlun-
gen ausgearbeitet. An der Erstellung ha-
ben Hersteller und Betreiber von lndu-
strieöfen sowie Vertreter der Zulieferin-
dustrie, von Fachverbänden, Fachinstitu-
ten und der Süddeutschen Metall-Be-
rufsgenossenschaft mitgearbeitet [AWT].

Die in diesem Beitrag mehrfach zitierten
„Sicherheitstechnischen Empfehlungen
für den Betrieb von Industrieöfen mit
Schutzgasatmosphären” interpretieren
und erläutern die z. Z. geltenden Sicher-
heitsbestimmungen und ergänzen diese
durch Erfahrungen aus der Praxis.

VDMA

In Deutschland haben sich die meisten
Hersteller aus der Investitionsgüterindus-
trie im „Verband Deutscher Maschinen-
und Anlagenbau e. V. (VDMA)” organi-
siert. Die Fachverbände und Fachabtei-
lungen im VDMA offerieren, unterstützt
von zentralen Serviceabteilungen und
Arbeitsgemeinschaften, verschiedene
Dienstleistungen, Informationen und In-
ternet-Plattformen für ihre Mitgliedsfir-
men. Die Hersteller von Thermoprozess-
anlagen werden durch den Fachverband
TPT (Thermoprozess- und Abfalltechnik)
repräsentiert. In Deutschland haben sich
die meisten Hersteller aus der Investiti-
onsgüterindustrie im „Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
(VDMA)” organisiert. Die Fachverbände
und Fachabteilungen im VDMA offerie-
ren, unterstützt von zentralen Serviceab-
teilungen und Arbeitsgemeinschaften,
verschiedene Dienstleistungen, Informa-
tionen und Internet-Plattformen für ihre
Mitgliedsfirmen. Die Hersteller von Ther-
moprozessanlagen werden durch den
Fachverband TPT (Thermoprozess- und
Abfalltechnik) repräsentiert. 

Fazit
In diesem Beitrag wurde versucht, die
vier einleitend gestellten Fragen zu den
Rechtsgrundlagen, den in Härtereien ty-
pischen Gefahren, den Maßnahmen zum
Erhalt der Betriebssicherheit und wer Hil-

festellungen geben kann, zu beantwor-
ten.

Die Sicherheit von Thermoprozessanla-
gen steht auf einem Fundament von
Rechtsvorschriften, insbesondere die
MRL, das ArbSchG und die BetrSichV.

Der Hersteller sieht bei der Konstruktion
und Herstellung technische Schutzmaß-
nahmen vor und erstellt eine Betriebsan-
leitung.

Der Betreiber muss eine Gefährdungsbe-
urteilung und eine Betriebsanweisung
erstellen. Während der Nutzungsdauer
müssen sechs TOP-Maßnahmen durch-
geführt werden. Die technische Schutz-
ausrüstung muss instand gehalten, re-
gelmäßig geprüft und ggf. auch auf den
Stand der Technik gebracht werden. Be-
diener und Instandhalter müssen qualifi-
ziert und bezüglich der Gefahren unter-
wiesen werden. Ggf. muss eine persönli-
che Schutzausrüstung bereitgestellt wer-
den. Instandhaltungs-, Prüfungs- sowie
Qualifizierungs- und Unterweisungsmaß-
nahmen sollten dokumentiert werden.

Der oberste Grundsatz – „Die Anlage
muss sicher sein!” – muss stets im Mit-
telpunkt stehen und der Maßstab für alle
zu treffenden Maßnahmen sein. Sicher-
heit und Gesundheitsschutz sind nicht
mit ökonomischen Zielsetzungen verhan-
delbar! Sie stehen aber auch nicht im
Widerspruch dazu.
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